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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/61/438)] 

  61/145. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonferenz und volle 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Bei-
jing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser Frage, namentlich die Resolu-
tion 60/140 vom 16. Dezember 2005, 

 zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing1 
und die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frau-
en 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“2 wichtige Bei-
träge zur Herbeiführung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Ermächtigung der 
Frauen sind und von allen Staaten, dem System der Vereinten Nationen und den sonstigen in 
Betracht kommenden Organisationen in wirksame Maßnahmen umgesetzt werden müssen, 

 in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gipfel3, dem Weltgipfel 20054 und anderen 
wichtigen Gipfeltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten Nationen einge-
gangenen Verpflichtungen auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Förderung der 
Frau sowie bekräftigend, dass ihre volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung unver-
zichtbar ist, wenn es darum geht, die international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu erreichen, 

 unter Begrüßung der Fortschritte in Richtung auf die Herbeiführung der Gleichstel-
lung der Geschlechter, jedoch betonend, dass bei der Umsetzung der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung nach 
wie vor Herausforderungen und Hindernisse bestehen, 

_______________ 
1 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations  
publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html. 
2 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.  
3 Siehe Resolution 55/2. 
4 Siehe Resolution 60/1. 
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 in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Umsetzung der Erklärung und der 
Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung in 
erster Linie auf der einzelstaatlichen Ebene liegt und in dieser Hinsicht verstärkte Anstren-
gungen unternommen werden müssen, und erneut erklärend, dass eine verstärkte internatio-
nale Zusammenarbeit für die volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung unerlässlich ist, 

 bekräftigend, dass die systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive 
eine weltweit akzeptierte Strategie zur Förderung der Ermächtigung der Frauen und zur 
Gleichstellung der Geschlechter durch die Behebung strukturell verankerter Ungleichheiten 
ist, sowie in Bekräftigung der Verpflichtung, die durchgängige Integration der Geschlech-
terperspektive in die Konzeption, Durchführung, Überwachung und Evaluierung von Politi-
ken und Programmen in allen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen aktiv zu 
fördern sowie die Fähigkeiten des Systems der Vereinten Nationen in Bezug auf die Gleich-
stellung der Geschlechter zu stärken, 

 eingedenk der Herausforderungen und Hindernisse, die der Veränderung von diskri-
minierenden Einstellungen und Rollenklischees entgegenstehen, und betonend, dass die 
Umsetzung internationaler Standards und Normen zur Überwindung der Ungleichheit zwi-
schen Männern und Frauen nach wie vor auf Herausforderungen und Hindernisse stößt, 

 mit dem Ausdruck der ernsthaften Besorgnis darüber, dass das vordringliche Ziel der 
Geschlechterparität im System der Vereinten Nationen, vor allem auf Führungspositionen, 
unter voller Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Verteilung im Ein-
klang mit Artikel 101 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen, nach wie vor nicht er-
reicht ist und dass die Vertretung von Frauen im System der Vereinten Nationen fast unver-
ändert geblieben ist, mit geringfügigen Verbesserungen in einigen Teilen des Systems, und 
in manchen Fällen sogar zurückgegangen ist, wie aus dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Verbesserung der Situation der Frauen im System der Vereinten Nationen5 hervor-
geht, 

 in Bekräftigung der wichtigen Rolle der Frauen bei der Verhütung und Beilegung von 
Konflikten sowie bei der Friedenskonsolidierung, 

 sowie in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids6 und der auf der Ta-
gung auf hoher Ebene über Aids vom 31. Mai bis 2. Juni 2006 verabschiedeten Politischen 
Erklärung zu HIV/Aids7, in der unter anderem anerkannt wurde, dass die Pandemie immer 
mehr Frauen betrifft, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die 
Politik und Strategie des Systems der Vereinten Nationen in Bezug auf die systematische 
Berücksichtigung der Geschlechterperspektive8,   

 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über 
die Folgemaßnahmen zur Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing 
sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung und 
über die dabei erzielten Fortschritte9;  

_______________ 
5 A/61/318. 
6 Resolution S-26/2, Anlage. 
7 Resolution 60/262, Anlage. 
8 E/2006/83. 
9 A/61/174. 
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 2. bekräftigt die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing, die auf der Vier-
ten Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden1, die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung2 und die Erklärung, die anlässlich der zehnjährli-
chen Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform 
von Beijing auf der neunundvierzigsten Tagung der Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau verabschiedet wurde10, und bekräftigt außerdem ihr Bekenntnis zu ihrer vollen, wirk-
samen und beschleunigten Umsetzung; 

 3. erkennt an, dass sich die Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform 
von Beijing und die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau11 im Hinblick auf die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Ermächtigung der Frauen gegenseitig verstärken, begrüßt in diesem Zu-
sammenhang die Beiträge des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau zur Förderung der Umsetzung der Aktionsplattform und der Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung und bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens, in ihre Be-
richte an den Ausschuss nach Artikel 18 des Übereinkommens Informationen über Maß-
nahmen aufzunehmen, die zur Stärkung der Umsetzung auf nationaler Ebene ergriffen wur-
den; 

 4. fordert die Regierungen, das System der Vereinten Nationen und die anderen in-
ternationalen und regionalen Organisationen, alle Sektoren der Zivilgesellschaft, einschließ-
lich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie alle Frauen und Männer auf, sich uneinge-
schränkt für die Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der 
Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung einzusetzen und stärker dazu beizutragen; 

 5. fordert die Vertragsstaaten auf, ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen 
über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und dem dazugehörigen Fa-
kultativprotokoll12 in vollem Umfang nachzukommen und die abschließenden Bemerkun-
gen sowie die allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses zu berücksichtigen, fordert die 
Vertragsstaaten nachdrücklich auf, zu erwägen, den Umfang der Vorbehalte, die sie gegen 
das Übereinkommen einlegen, zu begrenzen, diese so genau und eng gefasst wie möglich zu 
formulieren und sie regelmäßig im Hinblick auf ihre Rücknahme zu überprüfen, um sicher-
zustellen, dass sie mit dem Ziel und Zweck des Übereinkommens nicht unvereinbar sind, 
fordert außerdem alle Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben 
beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwägen, und 
fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die das Fakultativprotokoll noch nicht unterzeichnet oder 
ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu erwägen; 

 6. ermutigt alle Akteure, unter anderem die Regierungen, das System der Vereinten 
Nationen, die anderen internationalen Organisationen und die Zivilgesellschaft, die Arbeit 
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau weiter zu unterstützen, damit sie ihre zen-
trale Rolle bei der Weiterverfolgung und Überprüfung der Umsetzung der Erklärung und der 
Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
wahrnehmen kann, und gegebenenfalls ihre Empfehlungen umzusetzen, und begrüßt in die-
sem Zusammenhang das überarbeitete Arbeitsprogramm und die überarbeiteten Arbeitsme-

_______________ 
10 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 7 und Korrigendum 
(E/2005/27 und Corr.1), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozialrats. 
In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/e-dec-2005-232.pdf. 
11 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1985 II S. 647; 
LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 
12 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. 
III Nr. 206/2000. 
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thoden der Kommission, die auf ihrer fünfzigsten Tagung verabschiedet wurden13 und mit 
denen besondere Aufmerksamkeit auf den Austausch von Erfahrungen, gewonnenen Er-
kenntnissen und bewährten Praktiken zur Überwindung von Problemen bei der vollständi-
gen Umsetzung auf nationaler und internationaler Ebene sowie auf die Evaluierung der 
Fortschritte bei der Umsetzung von Schwerpunktthemen gerichtet wird; 

 7. fordert die Regierungen sowie die zuständigen Fonds, Programme, Organe und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen 
Mandats auf und bittet die internationalen Finanzinstitutionen und alle in Betracht kom-
menden Akteure der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, 
verstärkt tätig zu werden, um die volle und wirksame Umsetzung der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung si-
cherzustellen, und zu diesem Zweck 

 a) festen politischen Willen und Entschlossenheit zur Ergreifung weiterer Maß-
nahmen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu zeigen, unter anderem durch 
die systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive, namentlich, soweit ange-
zeigt, durch die Ausarbeitung und den Einsatz von Indikatoren für Geschlechtergleichheit, 
in allen Politiken und Programmen und die Förderung der uneingeschränkten und gleichbe-
rechtigten Teilhabe und Ermächtigung der Frauen, sowie durch verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit; 

 b) den vollen Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Frauen und 
Mädchen zu fördern, zu schützen und zu achten, namentlich indem die Staaten ihren Ver-
pflichtungen nach allen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere dem 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, in vollem Um-
fang nachkommen; 

 c) die volle Vertretung und die uneingeschränkte und gleichberechtigte Mitwir-
kung der Frauen an den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen 
als wesentliche Voraussetzung für die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächti-
gung von Frauen und Mädchen als entscheidend wichtiger Faktor für die Beseitigung der 
Armut zu gewährleisten; 

 d) die Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Rechtsvorschriften, zu achten und 
sich fortgesetzt um die Aufhebung von Gesetzen und die Abschaffung von Politiken und 
Praktiken, die Frauen und Mädchen diskriminieren, zu bemühen sowie Gesetze zu erlassen 
und Praktiken zu fördern, die ihre Rechte schützen; 

 e) die Rolle nationaler institutioneller Mechanismen zu Gunsten der Geschlechter-
gleichheit und der Förderung der Frau zu stärken, so auch mittels finanzieller und anderer 
geeigneter Unterstützung, mit dem Ziel, ihren unmittelbaren Nutzen für Frauen zu erhöhen; 

 f) eine sozioökonomische Politik zu verfolgen, die die nachhaltige Entwicklung 
fördert und Programme zur Beseitigung der Armut gewährleistet, insbesondere zu Gunsten 
von Frauen und Mädchen, verstärkt angemessene, erschwingliche und leicht zugängliche 
öffentliche und soziale Dienste, einschließlich Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen, 
bereitzustellen und den gleichberechtigten Zugang zu diesen Diensten sowie zu allen Arten 
dauerhafter und nachhaltiger Systeme des sozialen Schutzes und der sozialen Sicherheit für 
Frauen in allen Lebensphasen zu gewährleisten und entsprechende nationale Anstrengungen 
zu unterstützen; 

_______________ 
13 Siehe Resolution 2006/9 des Wirtschafts- und Sozialrats.   
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 g) weitere Schritte zu unternehmen, die sicherstellen, dass das Bildungssystem und 
die Medien in einem mit dem Recht der freien Meinungsäußerung vereinbaren Maße die 
Verwendung eines klischeefreieen, ausgewogenen und vielschichtigen Frauenbilds unter-
stützen, das Frauen als wichtige Akteure des Entwicklungsprozesses zeigt und eine von Dis-
kriminierung freie Rolle für Frauen und Männer in ihrem privaten und öffentlichen Leben 
fördert; 

 h) die Geschlechterperspektive und die Menschenrechte in Gesundheitspolitiken 
und -programme einzubeziehen, die spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten von Frauen zu 
beachten, das Recht der Frauen auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger 
Gesundheit und ihren Zugang zu erschwinglichen und angemessenen Gesundheitsdiensten 
zu gewährleisten, namentlich auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, 
der Gesundheit von Müttern sowie lebensrettender geburtshilflicher Versorgung, im Ein-
klang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung14, und anzuerkennen, dass Frauen infolge fehlender wirtschaftlicher Macht und 
Unabhängigkeit in erhöhtem Maß einer Vielzahl negativer Folgen ausgesetzt sind, die das 
Risiko mit sich bringen, an HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und anderen mit Armut zu-
sammenhängenden Krankheiten zu erkranken;   

 i) Geschlechterungleichheit, geschlechtsspezifische Misshandlung und Gewalt zu 
beseitigen, die Fähigkeit von Frauen und weiblichen Jugendlichen zu stärken, sich vor dem 
Risiko einer HIV-Infektion zu schützen, hauptsächlich durch die Bereitstellung von gesund-
heitlicher Betreuung und Gesundheitsdiensten, unter anderem auch auf dem Gebiet der se-
xuellen und reproduktiven Gesundheit, sowie durch vollen Zugang zu umfassenden Infor-
mationen und Bildungsmöglichkeiten, sicherzustellen, dass Frauen ihr Recht ausüben kön-
nen, frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt über Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit ihrer Sexualität, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, Kon-
trolle zu haben und frei und verantwortungsbewusst über sie zu entscheiden, damit sie bes-
ser in der Lage sind, sich vor HIV-Infektionen zu schützen, und alle notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, um ein förderliches Umfeld für die Ermächtigung der Frauen zu schaffen 
und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken, wobei in diesem Zusammenhang erneut 
darauf hingewiesen wird, wie wichtig die Rolle der Männer und Jungen bei der Herbeifüh-
rung der Geschlechtergleichheit ist;   

 j) die nationalen Gesundheits- und Sozialinfrastrukturen auszubauen, damit ver-
stärkte Maßnahmen zur Förderung des Zugangs der Frauen zum öffentlichen Gesundheits-
wesen ergriffen werden können, und mit Maßnahmen auf nationaler Ebene Personalknapp-
heit im Gesundheitsbereich zu beheben, unter anderem durch die Entwicklung, Finanzie-
rung und Umsetzung von Politiken im Rahmen nationaler Entwicklungsstrategien, um die 
Ausbildung und das Management zu verbessern und die Rekrutierung, die Weiterbeschäfti-
gung und den Einsatz von Gesundheitsfachkräften wirksam zu regeln, so auch durch inter-
nationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet; 

 k) ausreichende Mittel auf nationaler und internationaler Ebene sowie neue und 
zusätzliche Mittel zu Gunsten der Entwicklungsländer, namentlich der am wenigsten ent-
wickelten Länder und der Transformationsländer, aus allen verfügbaren Finanzierungsme-
chanismen zu mobilisieren, so auch aus multilateralen, bilateralen und privaten Quellen; 

 l) die Partnerschaften zwischen Regierungen, der Zivilgesellschaft und dem Pri-
vatsektor zu verstärken; 

_______________ 
14 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
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 m) zu einer von Männern und Jungen, Frauen und Mädchen gemeinsam getragenen 
Verantwortung für die Förderung der Geschlechtergleichheit anzuspornen, basierend auf der 
Überzeugung, dass dies eine wesentliche Voraussetzung für die Erreichung der Ziele der 
Geschlechtergleichheit, der Entwicklung und des Friedens ist; 

 n) strukturelle und rechtliche Hindernisse für die Gleichstellung am Arbeitsplatz 
und diesbezügliche stereotype Einstellungen zu beseitigen, den Grundsatz der gleichen Be-
zahlung für gleiche Arbeit zu fördern, sich dafür einzusetzen, dass der Wert der unbezahlten 
Arbeit von Frauen anerkannt wird, und Politiken zu entwickeln und zu fördern, die die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie erleichtern;  

 8. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind, die nötige Sorgfalt walten zu 
lassen, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhüten, die Opfer zu schützen und die-
jenigen, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen verübt haben, zu ermitteln, strafrechtlich zu 
verfolgen und zu bestrafen, und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten der Opfer verletzt und deren Genuss beeinträchtigt oder 
verhindert, und fordert die Regierungen auf, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu unter-
binden und diesbezügliche Strategien auszuarbeiten und durchzuführen; 

 9. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle und den Beitrag der Zivilge-
sellschaft, insbesondere der nichtstaatlichen Organisationen und der Frauenorganisationen, 
bei der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnis-
se der dreiundzwanzigsten Sondertagung auch künftig zu unterstützen; 

 10. beschließt die Verstärkung der Anstrengungen, die ihre Hauptausschüsse und 
Nebenorgane unternehmen, um die Geschlechterperspektive durchgängig in ihre Tätigkeiten 
sowie in alle Gipfeltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten Nationen und 
ihre Folgeprozesse zu integrieren; 

 11. ersucht den Generalsekretär, in seinen der Generalversammlung und ihren Ne-
benorganen vorgelegten Berichten geschlechterspezifischen Fragen mittels einer qualitati-
ven Analyse und der vorhandenen quantitativen Daten systematisch Rechnung zu tragen, 
insbesondere durch konkrete Schlussfolgerungen und Empfehlungen für weitere Maßnah-
men zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Förderung der Frau, mit dem Ziel, die 
Ausarbeitung einer geschlechtergerechten Politik zu erleichtern;  

 12. legt den Regierungen und allen Einrichtungen des Systems der Vereinten Natio-
nen, einschließlich der Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, und 
allen in Betracht kommenden Akteuren der Zivilgesellschaft eindringlich nahe, die Ge-
schlechterperspektive in die Umsetzung und Weiterverfolgung aller Gipfeltreffen, Konfe-
renzen und Sondertagungen der Vereinten Nationen zu integrieren und bei der Vorbereitung 
solcher Veranstaltungen, einschließlich der bevorstehenden Sondertagung über Kinder, zu 
beachten; 

 13. bekräftigt ihre Aufforderung an die neu eingerichteten Nebenorgane, nämlich 
die Kommission für Friedenskonsolidierung und den Menschenrechtsrat, bei der Behand-
lung aller Fragen auf ihrer jeweiligen Tagesordnung, einschließlich der Ausarbeitung ihrer 
Arbeitsmethoden, durchgängig die Geschlechterperspektive zu berücksichtigen; 

 14. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, durch seine Anstrengungen auch wei-
terhin sicherzustellen, dass die systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive 
fester Bestandteil seiner Tätigkeit und der seiner Nebenorgane ist, unter anderem durch die 
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Durchführung seiner vereinbarten Schlussfolgerungen 1997/2 vom 18. Juli 199715 und sei-
ner Resolution 2004/4 vom 7. Juli 2004; 

 15. begrüßt die Ministererklärung des Tagungsteils auf hoher Ebene der Arbeitsta-
gung 2006 des Wirtschafts- und Sozialrats16, in der unter anderem die Notwendigkeit unter-
strichen wurde, durch die konsequente Anwendung einer Strategie zur Integration der Ge-
schlechterperspektive ein förderliches Umfeld für die Mitwirkung der Frauen am Entwick-
lungsprozess zu schaffen, und fordert alle Interessenträger auf, auf die volle Einbeziehung 
der Geschlechterperspektive in die Verwirklichung der Erklärung hinzuarbeiten; 

 16. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangelegenheiten befassten Organe, 
einschließlich des Programm- und Koordinierungsausschusses, sicherzustellen, dass die 
Programme, Pläne und Haushaltspläne die Geschlechterperspektive deutlich sichtbar be-
rücksichtigen; 

 17. bekräftigt die vorrangige und wesentliche Rolle der Generalversammlung und 
des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die zentrale Rolle der Kommission für die Rechtsstel-
lung der Frau bei der Förderung der Frau und der Gleichstellung der Geschlechter; 

 18. bekräftigt außerdem die auf dem Weltgipfel 2005 eingegangene Verpflichtung 
zur vollen und wirksamen Durchführung der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats 
vom 31. Oktober 2000 und verweist gleichzeitig auf den sechsten Jahrestag der Annahme 
dieser Resolution und die offenen Aussprachen im Rat über Frauen und Frieden und Sicher-
heit;  

 19. fordert die Regierungen und das System der Vereinten Nationen nachdrücklich 
auf, weitere Schritte zu unternehmen, um die Integration der Geschlechterperspektive und 
die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an allen Maßnahmen zur Förderung des 
Friedens und der Sicherheit zu gewährleisten und ihre Rolle bei der Entscheidungsfindung 
auf allen Ebenen auszuweiten, so auch durch die Ausarbeitung nationaler Aktionspläne und 
Strategien; 

 20. fordert alle Teile des Systems der Vereinten Nationen auf, sich auch weiterhin 
aktiv für die volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung der Aktionsplattform von Bei-
jing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung einzusetzen, unter anderem 
durch die Tätigkeit des Büros der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frauenför-
derung und der Abteilung Frauenförderung sowie durch die Beibehaltung von Spezialisten 
für geschlechtsspezifische Fragen in allen Einrichtungen des Systems der Vereinten Natio-
nen und durch die Gewährleistung dessen, dass das gesamte Personal, insbesondere im 
Feld, in Bezug auf eine beschleunigte systematische Berücksichtigung der Geschlechterper-
spektive geschult und angemessen weitergebildet wird sowie entsprechende Instrumente, 
Anleitung und Unterstützung erhält, und bekräftigt, dass die Fähigkeiten des Systems der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Geschlechterfragen gestärkt werden müssen; 

 21. ersucht den Generalsekretär, seine Anstrengungen zu überprüfen und zu ver-
stärken, um im Sekretariat und im gesamten System der Vereinten Nationen Fortschritte in 
Richtung auf das Ziel der Geschlechterparität auf allen Ebenen zu erreichen, unter voller 
Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Verteilung im Einklang mit Ar-
tikel 101 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen und unter besonderer Berücksichti-
gung von Frauen aus Entwicklungsländern und am wenigsten entwickelten Ländern, aus 
_______________ 
15 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 3 (A/52/3/Rev.1), 
Kap. IV, Ziff. 4. 
16 Siehe A/61/3, Kap. III, Ziff. 50. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General 
Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 3. 
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Transformationsländern und aus nicht vertretenen oder weitgehend unterrepräsentierten 
Mitgliedstaaten, und sicherzustellen, dass die Manager und die Hauptabteilungen in Bezug 
auf die Ziele der Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen Rechenschaft ablegen, 
und legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, mehr Bewerberinnen für Stellen im System 
der Vereinten Nationen, insbesondere auf den herausgehobenen und führenden Rangebenen, 
namhaft zu machen und regelmäßig dafür vorzustellen;    

 22. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiterhin jährlich der Generalver-
sammlung unter dem Punkt „Frauenförderung“ sowie der Kommission für die Rechtsstel-
lung der Frau und dem Wirtschafts- und Sozialrat über den Folgeprozess der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten und dabei eine Be-
wertung der Fortschritte bei der systematischen Berücksichtigung der Geschlechterperspek-
tive vorzunehmen, die Informationen über wichtige Erfolge, gewonnene Erkenntnisse und 
bewährte Verfahrensweisen enthält, sowie weitere Maßnahmen zur Stärkung der Umsetzung 
zu empfehlen. 

81. Plenarsitzung 
19. Dezember 2006 

  

  

 


